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Bebauungsplanänderung Nr. 174-2 „Gewerbepark am Flughafen, 2. 
Teiländerung“ 

Folgende Stellungnahmen gingen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 3 (2) BauGB vom 10.04. bis 12.05. 2014 ein: 

 

BUND, LNV und NABU nehmen mit Schreiben vom 23.04.2014 wie folgt Stellung: 

1. 

 
 

2. 

 
 
3. 

 
 
4. 

 

 
Stellungnahme Planungsamt: 
 

Zu 1. Die Maßnahmen sind im Grünordnungsplan unter Nr. 4 abgebildet. Umsetzung 
findet dies in der Textlichen Festsetzung Nr. 3.12.1 zum Bebauungsplan.  

Die Bäume sind im Ursprungsbebauungsplan als „zu pflanzende Bäume“ festgesetzt. 
Um Missverständnissen vorzubeugen wird Nr. 5.1 „Anlass und Ziel der Planung“ der 
Begründung wie folgend geändert und ergänzt:  
 

„Die Festsetzungen des bestehenden Bebauungsplans sehen im Südosten des 
Geltungsbereichs der 2. Teiländerung eine Grünfläche vor, die sich an den dort als 
erhaltenswert eingestuften Bäumen orientierte. Die Bäume mussten jedoch aufgrund 
der notwendigen Bodenarbeiten zur Herstellung der Kampfmittel- und 
Altlastenfreiheit des Gesamtgrundstückes entfernt werden. Da bereits bei 
Planerstellung die Möglichkeit in Betracht gezogen wurde, dass die Bäume aufgrund 
der Kampfmittelbeseitigung ggf. entfernt werden müssen, wurden diese als „zu 
pflanzende Bäume“ im Ursprungsbebauungsplan festgesetzt. „ 
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Zu 2. Mit der Konzeption wird eine Verbindung der Freibereiche nach Nordwesten 
erreicht. Mit der Festsetzung als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen, die mindestens zu 80% gärtnerisch anzulegen ist, 
werden die Flughafenflächen ergänzt. Flächen die direkt an das Flughafengelände 
angrenzen befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches der 2. Teiländerung. 

 
Zu 3. Im Rahmen des Ursprungsbebauungsplans wurde ein Gesamtkonzept der 
Grünstruktur des Gebietes erstellt. Das Verhältnis zum angrenzenden Bauabschnitt 
wird durch die Verlagerung des Freibereiches nicht verändert.  

 
Zu 4. Die im Rahmen des Ausgleichskonzeptes festgesetzten Maßnahmen sind über 
das sogenannte „Monitoring“ zu überwachen. Art und Umfang der Monitoring-
Maßnahmen werden über den im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens zu 
erstellenden Umweltbericht vom jeweiligen Fachgutachter maßnahmenspezifisch 
festgelegt.     
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Folgende Stellungnahmen gingen im Rahmen der Behördenbeteiligung nach  
§ 3 (2) BauGB vom 10.04. bis 14.05. 2014 ein: 

Das Landratsamt Bodenseekreis nimmt mit Schreiben vom 12.05.2014 wie folgt 
Stellung: 
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Stellungnahme Planungsamt: 
 
Zu I. Belange des Planungsrechts 

Zu 1. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

3.4 Wahl des Verfahrens 

Für einen Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 174 erfolgt eine Änderung der Lage 
des Baufensters. Für diesen Teilbereich werden die zeichnerischen Festsetzungen 
des Ursprungsbebauungsplans durch die Festsetzungen der Teiländerung 174/2 
ersetzt und ca. 1,8 ha überbaubare Grundstücksfläche ausgewiesen. Eine 
Vergrößerung des Baufensters im Verhältnis zum Ursprungsbebauungsplan findet 
nicht statt. 

Die textlichen Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplans bleiben inhaltlich 
größtenteils unverändert und werden in der 2. Teiländerung übernommen. 
Festsetzungen zur Grünordnung, welche sich aus den geänderten 
Rahmenbedingungen aufgrund der Bodensanierung ergeben werden an diese 
angepasst. 

Die Auswirkungen der 2. Teiländerung auf das Gesamtkonzept der Grünordnung 
sowie die Eingriffs-Ausgleichsbilanz des Ursprungsbebauungsplans wurden im 
Rahmen der Grünordnungsplanung geprüft. Hieraus wird ersichtlich, dass durch die 
2. Teiländerung keine erheblichen Umweltauswirklungen entstehen. 

Das Bebauungsplan-Änderungsverfahren erfolgt auf der Grundlage des § 13a 
(Innenbereichs-Bebauungsplan) im beschleunigten Verfahren. 

 

Zu 2. Die Beschränkung auf die Stätte der Leistung wird aus den Festsetzungen 
heraus  genommen.  

 

Zu II. Belange des Naturschutzes 

Die Aussagen des Grünordnungsplans zu insektenschonenden Leuchtmitteln werden 
in die Hinweise aufgenommen.  
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9. Die Straßenbeleuchtung sollte mit Natriumdampf-Niederdrucklampen, LED-
Leuchten oder anderen insektenschonenden Leuchtmitteln gestaltet werden 
(Leuchtentypen mit geschlossenem, insektendichtem Gehäuse). 

 

Zu III. Belange des Wasser- und Bodenschutzes 

Zu 1. Die Hinweise werden entsprechend ergänzt. 

10. Baugesuche, welche sich auf Maßnahmen beziehen die in den Untergrund 
eingreifen oder sich auf diesen auswirken, sind dem Landratsamt – Untere 
Bodenschutz- und Altlastenbehörde – zur Prüfung vorzulegen. Bei Vorhaben, 
die im Verfahren keine Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange vorsehen, 
ist mit den Bauunterlagen eine Bestätigung der unteren Bodenschutz- und 
Altlastenbehörde vorzulegen, dass die Baumaßnahmen mit ihr abgestimmt 
wurden. 

 

Zu 2. Die Hinweise 5 und 6 werden entfernt. 

Zu 3. Die Festsetzung 3.9 wird entsprechend geändert. 

3.9 Flächen für die Wasserwirtschaft, für Hochwasserschutzanlagen und für die 
Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB): 

 
Der „Gewerbepark am Flughafen“ ist entwässerungstechnisch als Teil des 
Gesamtentwässerungskonzeptes des Flughafenareals zu sehen. Dieses sieht 
eine Entwässerung im Trennsystem vor, wobei das Regenwasser von den 
Straßen, den Dächern, den Stellplätzen sowie von befestigten Hofflächen, die 
nicht dem direkten Warenumschlag dienen, über ein außerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes liegendes Regenklärbecken dem 
Vorfluter, der Rotach, zugeführt werden.  
Diese Regelungen haben auch für den Geltungsbereich der Änderung Gültigkeit.  
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Die Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH nimmt mit Schreiben vom 08.05.2014 wie 
folgt Stellung: 

 

Stellungnahme Planungsamt: 

Die Bushaltestelle befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs der 
Bebauungsplan-änderung Nr. 174-2 „Gewerbepark am Flughafen“. Die 
Ausweisungen des Bebauungsplans schränken die Einrichtung der vorgesehenen 
Bushaltestelle nicht ein.   
 

 

Die Deutsche Telekom nimmt mit Schreiben vom 14.05.2014 wie folgt Stellung 

 

 
Stellungnahme Planungsamt: 
 
Die Hinweise werden entsprechend ergänzt. 

11. Im Bereich des Plangebietes befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 
Vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen anderer 
Leitungsträger sollten diese der Deutschen Telekom Technik GmbH (Gartenstraße 
107, 88212 Ravensburg, Hotline: 0800 3301903) schriftlich angezeigt werden. 


